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Entscheidungen zum Kostenrecht

Geschäftswert für Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

1.  Der Geschäftswert der Beurkundung einer Voll-

macht ist gem. § 98 Abs. 3 GNotKG nach billigem Er-

messen zu bestimmen, wobei der Umfang der erteilten 

Vollmacht und das Vermögen des Vollmachtgebers an-

gemessen zu berücksichtigen sind. Die Beurkundung 

einer Generalvollmacht ohne inhaltliche oder zeitliche 

Einschränkung, wirksam über den Tod hinaus, recht-

fertigt es, die Höchstgrenze des § 98 Abs. 3 Satz 1 

GNotKG auszuschöpfen.

2.  Bei einer persönlichen Vollmacht, die sich nicht auf 

Vermögensangelegenheiten bezieht, ist hinsichtlich des 

Geschäftswerts in der Regel auf den Auffangwert des 

§ 98 Abs. 3 Satz 3 GNotKG abzustellen. Ein materieller 

Wert ist der Entscheidung über höchstpersönliche An-

gelegenheiten, wie die medizinische Behandlung im 

Krankheitsfall, nicht beizumessen. Auch das Vermögen 

des Bevollmächtigenden hat keinen Einfluss auf die Be-

wertung einer solchen persönlichen Entscheidung und 

bleibt deshalb außer Betracht.

3.  Der Geschäftswert der Patientenverfügung ist gem. 

§ 36 Abs. 3 GNotKG regelmäßig mit dem Auffangwert 

von 5.000 € anzusetzen. Bei der Patientenverfügung 

handelt es sich um eine höchstpersönliche Angelegenheit 
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[6]  b) Nach diesen Grundsätzen unterfallen die verfahrens-
gegenständlichen Kaufpreisrentenansprüche, die der Schuld-
ner durch vertragliche Vereinbarung begründet und damit 
selbst erwirtschaftet hat, dem § 850i Abs. 1 Satz 1 Fall 2 
ZPO. Soweit das Beschwerdegericht anführt, die Kaufpreis-
rente nicht anders behandeln zu können als einen Kaufpreis-
anspruch, kann dies eine Versagung des Pfändungsschutzes 
nicht begründen, weil auch ein Kaufpreisanspruch in den 
Anwendungsbereich des § 850i Abs. 1 Satz 1 Fall 2 ZPO 
fällt. Dass hingegen dem Schuldner bei Zahlung des gesam-
ten Kaufpreises für daraus bei Verfahrenseröffnung etwa noch 
vorhandene Geldmittel kein Pfändungsschutz nach § 850i 
ZPO zugestanden hätte, folgt aus dem Erlöschen der Forde-
rung durch Erfüllung und besagt nichts darüber, ob der An-
spruch vor seiner Erfüllung dem § 850i Abs. 1 Satz 1 Fall 2  
ZPO unterfiel.

[7]  3. Die Entscheidung des Beschwerdegerichts ist aufzu-
heben. Der Senat kann in der Sache nicht selbst entscheiden, 
weil die erforderlichen Feststellungen nicht getroffen worden 
sind. Das Beschwerdegericht wird zu prüfen haben, in wel-
cher Höhe dem Schuldner nach §§ 850i, 850c Abs. 1, 2a 
ZPO Pfändungsschutz für die Kaufpreisrentenansprüche zu 
gewähren ist. Der Pfändungsschutz des § 850i Abs. 1 ZPO 
greift nicht stets in vollem Umfang durch. Zwar spielen in 
der Gesamtvollstreckung die wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Schuldners und seine sonstigen Verdienstmöglichkeiten 
(§ 850i Abs. 1 Satz 2 ZPO) grundsätzlich keine Rolle, weil 
in der Insolvenz sämtliche pfändbaren Vermögensgegen-
stände (§ 36 Abs. 1 InsO) in die Masse fallen und deswegen 
zugunsten der Gläubiger verwertet werden. Auch ist § 850i 

Abs. 1 Satz 3 ZPO im Insolvenzverfahren nicht unmittelbar 
anwendbar, weil durch diese Regelung sichergestellt werden 
soll, dass die individuellen Belange des vollstreckenden Gläu-
bigers – etwa seine über die allgemeinen Verhältnisse hinaus-
gehende Schutzbedürftigkeit – Berücksichtigung finden. Im 
Insolvenzverfahren ist eine solche Abwägung zugunsten ein-
zelner Gläubiger ausgeschlossen (vgl. Ahrens, ZInsO 2010, 
2357, 2362). Gleichwohl bedarf es nach § 36 Abs. 1 Satz 2 
InsO, § 850i Abs. 1 ZPO einer wertenden Entscheidung des 
Vollstreckungsgerichts, ob und wie die Pfändungsschutzvor-
schriften der §§ 850 ff. ZPO unter Abwägung der Belange 
von Schuldner und Gläubiger zur Anwendung kommen (vgl. 
BGH, Beschl. v. 26.06.2014 – IX ZB 87/13, WM 2014, 
1432 Rn. 14; v. 06.04.2017 – IX ZB 40/16, WM 2017, 913 
Rn. 18).

[8]  Die Sache ist daher zur erneuten Entscheidung an das 
Beschwerdegericht zurückzuverweisen (§ 577 Abs. 4 und 
5 ZPO). Das Beschwerdegericht wird zu beachten haben, 
dass nach § 850i ZPO sonstige Einkünfte, die kein Er-
werbseinkommen sind, nur für unpfändbar erklärt werden 
können, soweit dies erforderlich ist, damit dem Schuldner 
ein unpfändbares Einkommen in Höhe der von § 850c 
Abs. 1, 2a ZPO bestimmten Beträge verbleibt (vgl. BGH, 
Beschl. v. 07.04.2016 – IX ZB 69/15, ZIP 2016, 1078 
Rn. 14).

[9]  III. Der Gegenstandswert ergibt sich gem. § 48 Abs. 1 
Satz 1 GKG aus § 9 ZPO in Höhe des dreieinhalbfachen 
Wertes des einjährigen Bezuges der nach dem Antrag pfand-
frei zu belassenden Einkünfte.
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ohne Vermögensbezug. Der Wunsch nach würdevollem 

Sterben ist nicht vermögensabhängig zu bewerten.

LG Bremen, Beschl. v. 11.09.2018 – 4 T 524/17

Zum Sachverhalt

Die Antragstellerin (Ast.) wendet sich mit ihrem Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung gegen die im Tenor dieser Ent-
scheidung genannte Kostenrechnung des Antraggegners (Ag.) 
vom 28.11.2016 in der Gestalt der Korrekturrechnung des 
beteiligten Notariatsverwalters vom 06.02.2018, mit der der 
Ag. gegenüber der Ast. die Fertigung von Entwürfen für eine 
Generalvollmacht sowie eine persönliche Vorsorgevollmacht 
mit Patientenverfügung berechnet hat. Dem liegt folgender 
Sachverhalt zugrunde: Die Ast. teilte im Jahr 2014 Herrn 
Rechtsanwalt V mit, dass sie für sich eine Patientenverfü-
gung und eine Vorsorgevollmacht benötige. V wandte sich 
daraufhin per E-Mail an den Ag. und bat ihn, der Ast. die 
Entwürfe direkt zukommen zu lassen und mit dieser einen 
Termin zu vereinbaren. Nach einem Telefonat mit der Ast. 
am 05.03.2014 übersandte der Ag. dieser die Entwürfe für 
eine Generalvollmacht zugunsten beider Söhne der Ast., je-
weils einzeln für jeden Sohn sowie den Entwurf einer Be-
treuungsvollmacht mit Betreuungsverfügung und Patienten-
verfügung. Mit dem zugehörigen Anschreiben teilte er der 
Ast. mit, dass sich die Entwürfe als Diskussionsgrundlage 
verstünden und jederzeit ihren Wünschen angepasst werden 
könnten. In einem folgenden Telefonat wurden die Entwür-
fe zwischen dem Ag. und der Ast. erörtert. Diese teilte mit, 
dass sie noch Änderungswünsche habe und Zeit brauche, 
um weitere Erkundigungen einzuziehen. Mit Schreiben vom 
07.03.2014 bat der Ag. um Rückmeldung ob noch Interesse 
an der Beurkundung bestehe. Die Ast. meldete sich darauf-
hin bei dem Ag. mit Schreiben vom 18.05.2014 und teilte 
mit, sie habe „Land unter“, so dass sie noch keinen Kopf 
für die korrekten Formulierungen habe, und bat um Geduld 
bis Juli. Dann wolle sie einen Termin mit dem Ag. machen. 
Mit Schreiben vom 03.07.2014 bat der Ag. erneut um Mit-
teilung, ob die Angelegenheit fortgeführt werden solle und 
teilte mit, dass er spätestens nach Ablauf von sechs Monaten 
eine Rechnung für die übersandten Entwürfe stellen müs-
se. Am 11.09.2014 übersandte er das Schreiben erneut als 
Erinnerung. Mit Schreiben vom 12.02.2015 teilte er erneut 
mit, dass er auch für Entwürfe, die er erstellt habe, Rechnung 
nach dem GNotKG stellen müsse und bat um Mitteilung 
des Wertes des Vermögens der Ast., da der zu bestimmende 
Geschäftswert die Hälfte des Vermögens des Auftraggebers 
nicht übersteigen dürfe. Sollte er von ihr keine Auskunft 
erhalten, müsse er den Wert des Vermögens schätzen, gehe 
aber davon aus, dass das nicht erforderlich sein werde. Mit 
Schreiben vom 22.07.2016 bat er letztmalig um Mitteilung 
des Vermögenswerts bis zum 29.07.2016 unter Vorlage geeig-
neter Nachweise und teilte mit, dass er andernfalls den Wert 
ihres Vermögens auf 1.000.000 € schätzen werde. Wie an-
gekündigt erstellte der Ag. seine Rechnung vom 28.11.2016 
auf dieser Schätzgrundlage. Die Ast. wendete gegen die 
Kostenberechnung ein, dass sie den Ag. nie persönlich ge-
troffen habe. Ihr Kenntnisstand sei, dass ein Notar erst bei 
Beurkundung eine Rechnung erstellen dürfe. Bei den ihr 
hier übersandten Entwürfen handele es sich um eine Kopie 
der Ärztekammer. Diese habe sie schon gehabt und brauche 

dafür keinen Notar. Sie habe ein differenziertes Dokument 
gewünscht, zu dem es leider nicht gekommen sei. Aus ihrer 
Sicht fehle es deshalb an einer Beauftragung des Ag. Darüber 
hinaus sei ihr Vermögen vom Ag. zu hoch geschätzt worden. 
Sie sei zum damaligen Zeitpunkt Eigentümerin eines Hauses 
mit Verkehrswert i.H.v. 165.000 € und 100.000 € Schulden 
gewesen. Die Praxis habe sie geführt, ohne Eigentümerin der 
Praxisimmobilie zu sein und habe in diesem Zusammenhang 
weitere 350.000 € Schulden. Des Weiteren sei sie Eigentü-
merin einer Wohnung im Wert von 100.000 € mit einer Be-
lastung in gleicher Höhe gewesen. Sie habe außerdem über 
eine Lebensversicherung von 35.000 € verfügt. Nach einer 
„bösen“ Scheidung habe sie allein ihren Kindern das Studium 
finanziert. Sie habe inzwischen anderweitig eine Generalvoll-
macht für ihre Söhne erstellen lassen, bei der ihr Vermögen 
auf 320.000 € angesetzt worden sei.

Die Ast. beantragt sinngemäß, im Wege der gerichtlichen Ent-
scheidung die Kostenberechnung des Ag. vom 28.11.2016 in 
Gestalt der Korrekturrechnung des weiteren Beteiligten vom 
06.02.2018 aufzuheben. Die Kammer hat gem. § 128 Abs. 1 
GNotKG Stellungnahmen der Dienstaufsicht zur Kosten-
rechnung und zur Korrekturrechnung eingeholt und diese 
den Beteiligten (Bet.) übermittelt und Gelegenheit zur Stel-
lungnahme gegeben. Der Antrag war erfolglos.

Aus den Gründen

[11] II. 1. Gegenstand der gerichtlichen Überprüfung und 
Grundlage des Verfahrens ist dabei die im laufenden Verfah-
ren erteilte Korrekturrechnung (OLG Frankfurt am Main, 
NJW-RR 2013, 1084; Korintenberg, GNotKG, 20. Aufl., 
§ 127 Rn. 22). Die Einwendungen, welche die Ast. mit ihrem 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung gegen die Rechnung in 
ursprünglicher Gestalt erhoben hat, wenden sich auch gegen 
die Rechnung in jetziger Gestalt, da sich diese durch die Be-
richtigung nicht erledigt haben. Die Ast. hat ihre Einwendun-
gen ausdrücklich aufrecht erhalten und vertieft.

[12] 2. Ein Verstoß gegen das Zitiergebot aus § 19 GNotKG 
war nicht anzunehmen. Grundsätzlich sind nach dem 
GNotKG strenge Anforderungen an das Zitiergebot in der 
Rechnung zu stellen (Korintenberg, § 19 GNotKG Rn. 21). 
Zu beachten ist allerdings, dass das Zitiergebot nicht um sei-
ner selbst willen besteht und daher auch nicht von seinem 
Zweck gelöst werden kann (vgl. BGH, NJW 2008, 2192). 
Nach § 19 Abs. 2 Nr. 2 GNotKG sind die Nr. des Kostenver-
zeichnisses zu nennen und nach § 19 Abs. 3 Nr. 2 GNotKG 
sollen die Wertvorschriften genannt werden. Dies ist in der 
angegriffenen Kostenrechnung insoweit der Fall, dass der 
Zweck des Zitiergebots, dem Rechnungsempfänger eine Prü-
fung zu ermöglichen, erreicht ist.

[13] 3. Die Ast. hat gem. § 29 Nr. 1 GNotKG die nach 
§§ 92 Abs. 1, 97, 98 Abs. 3, 36, 119 Abs. 1 GNotKG i.V.m. 
Nr. 21303 nebst Nebengebühren entstandenen Kosten der 
Entwurfsfertigung zu tragen, da sie den Ag. mit der Fertigung 
einer Patientenverfügung und von Generalvollmachten zu-
gunsten ihrer Söhne beauftragt hat.

[14] Gem. § 29 GNotKG schuldet Notarkosten, wer den Auf-
trag erteilt oder den Antrag gestellt hat (§ 29 Nr. 1 GNotKG), 
die Kostenschuld gegenüber dem Notar übernommen hat 
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(§ 29 Nr. 2 GNotKG) oder für die Kostenschuld eines ande-
ren kraft Gesetzes haftet (§ 29 Nr. 3 GNotKG). Die notarielle 
Tätigkeit wird grundsätzlich durch einen Beurkundungsauf-
trag oder einen Antrag (z.B. auf Erteilung einer vollstreckba-
ren Ausfertigung) ausgelöst. Auftraggeber ist im Wesentlichen 
derjenige, welcher dem Notar durch Wort oder Schrift zu er-
kennen gegeben hat, dass in seinem Interesse eine bestimmte 
Beurkundung bzw. Entwurfserstellung vorgenommen wer-
den soll (Korintenberg/Gläser, § 29 GNotKG Rn. 1–37). Das 
Verhalten des Kostenschuldners muss für den Notar nach 
Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte den 
Schluss zulassen, es sei ihm ein Auftrag mit Kostenfolge er-
teilt worden (BGH, NJW-RR 2017, 631 = BWNotZ 2017, 
103 Rn. 6; Fackelmann/Heinemann, GNotKG, 1. Aufl., § 29 
Rn. 16). Die Auftragserteilung braucht aber weder schriftlich 
noch durch ausdrückliche Erklärung zu geschehen, sondern 
kann auch durch schlüssige Handlung erfolgen (OLG Köln, 
JurBüro 1997, 604).

[15] Im vorliegenden Fall hatte zunächst Rechtsanwalt S mit 
E-Mail vom 04.03.2014 den Ag. mit der Erstellung der streit-
gegenständlichen Dokumente im Namen der Ast. beauftragt. 
Es kann insoweit dahinstehen, ob die Ast. Herrn Rechtsan-
walt S zuvor gem. § 164 Abs. 1 BGB bevollmächtigt hatte, 
in Namen einen Notarauftrag zu erteilen. Jedenfalls hat sie 
mit dem nachfolgenden Telefonat und dem Schreiben vom 
18.05.2014 die Beauftragung gem. § 177 Abs. 1 BGB nach-
träglich genehmigt. Sie hat damit unzweifelhaft zu erkennen 
gegeben, dass der Ag. in dem beauftragten Umfang für sie 
tätig werden soll. Auch im Verfahren hat sie bestätigt, dass 
der Ag. für sie wie von Herrn Rechtsanwalt S beauftragt tätig 
werden sollte; die Differenzen der Parteien betreffen Berech-
tigung und Höhe der streitgegenständlichen Rechnung.

[16] 4. Der hieraus dem Ag. erwachsene Gebührenanspruch 
ist auch nicht unter dem Gesichtspunkt der unrichtigen Sach-
behandlung nach § 21 GNotKG bzw. wegen entgegenstehen-
der Ansprüche unter dem Gesichtspunkt des Schadensersat-
zes wegen unzureichender Aufklärung entfallen.

[17] Der Notar ist grundsätzlich nicht verpflichtet, über die 
Entstehung gesetzlich festgelegter Gebühren zu belehren. Es 
ist vielmehr davon auszugehen, dass jedermann bekannt ist, 
dass der Notar für seine Tätigkeiten Gebühren erhebt (vgl. 
BGH, NJW 2010, 2218 Rn. 17; OLG Naumburg, NJW-RR 
2012, 1009 Rn. 16). Demgemäß kann die Ast. kein Gehör 
damit finden, dass sie davon ausgegangen sei, dass nur bei 
erfolgter Beurkundung Gebühren anfielen.

[18] Es liegen auch keine besonderen Umstände vor, die es 
hier hätten geboten erscheinen lassen, dass der Ag. einen Hin-
weis auf den entwurfsbedingten Anfall besonderer Gebühren 
erteilt. Zwar erhöhte die Fertigung eines Entwurfs die Gebühr 
gegenüber derjenigen, die der Ag. für eine ausschließliche Be-
ratungstätigkeit nach Nr. 24200 ff. KV hätte erheben dürfen. 
Indes begründet dies noch keinen besonderen Umstand, da 
es dem Notar nicht zugemutet werden kann, von sich aus die 
Bet. über die Einzelheiten der Staffelung von Gebühren nach 
GNotKG aufzuklären. An einen besonderen Umstand ließe 
sich nur dann denken, wenn für den Ag. erkennbar gewesen 
wäre, dass die (höhere) Gebühren auslösende Tätigkeit für die 
Ast., und sei es auch nur um der Kosten willen, sinnlos sein 
würde. Ein solcher Fall war jedoch nicht gegeben. Grundsätz-

lich ist das Vorgehen, zunächst einen allgemeinen Entwurf als 
Diskussionsgrundlage zu erstellen und diesen dann in einem 
zweiten Schritt den individuellen Bedürfnissen anzupassen, 
nicht erkennbar sinnlos.

[19] Der Umstand, dass es zur Durchführung des Beurkun-
dungsauftrags nicht mehr gekommen ist, ändert an alldem 
nichts. Dies hat nur Einfluss auf die Gebührentatbestände, 
die an die Stelle derjenigen für die Beurkundung treten, be-
rührt jedoch die Frage der Kostenschuldnerschaft im Rahmen 
des § 29 Nr. 1 GNotKG nicht.

[20] Die abgerechneten Gebühren entsprechen nach Grund 
und Höhe dem GNotKG.

[21] Gem. § 3 Abs. 2 GNotKG werden die Kosten (Gebüh-
ren und Auslagen) nach dem Kostenverzeichnis der Anlage 1 
des GNotKG erhoben.

[22] Gem. § 3 Abs. 1 GNotKG richten sich die Gebühren 
nach dem Wert, den der Gegenstand des Verfahrens oder 
des Geschäfts hat (Geschäftswert), soweit nichts anderes be-
stimmt ist.

[23] Der allgemeine Geschäftswert einer Angelegenheit ist 
gem. § 36 Abs. 1 GNotKG in einer vermögensrechtlichen 
Angelegenheit, soweit sich der Geschäftswert nicht aus be-
sonderen Vorschriften des GNotKG ergibt und er auch sonst 
nicht feststeht, nach billigem Ermessen zu bestimmen. So-
weit sich in einer nichtvermögensrechtlichen Angelegenheit 
der Geschäftswert aus den Vorschriften dieses Gesetzes nicht 
ergibt, ist er gem. § 36 Abs. 2 GNotKG unter Berücksichti-
gung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere des Um-
fangs und der Bedeutung der Sache und der Vermögens- und 
Einkommensverhältnisse der Bet., nach billigem Ermessen 
zu bestimmen, jedoch nicht über 1 Million Euro. Bestehen 
in den Fällen der Abs. 1 und 2 keine genügenden Anhalts-
punkte für eine Bestimmung des Werts, ist gem. § 36 Abs. 3 
GNotKG von einem Geschäftswert von 5.000 € auszugehen.

[24] Der Geschäftswert bei der Beurkundung einer allge-
meinen Vollmacht ist gem. § 98 Abs. 3 GNotKG (i.d.F. vom 
01.08.2013) nach billigem Ermessen zu bestimmen; dabei 
sind der Umfang der erteilten Vollmacht und das Vermögen 
des Vollmachtgebers angemessen zu berücksichtigen. Der zu 
bestimmende Geschäftswert darf die Hälfte des Vermögens 
des Auftraggebers nicht übersteigen.

[25] Bei der Ermessensausübung sind das durch die Voll-
macht betroffene Rechtsgut ohne Schuldenabzug, d.h. bei 
Generalvollmachten das Aktivvermögen, bei allgemeiner 
Vollmacht bezüglich eines bestimmten Rechtsguts (Sache, 
Recht, Nachlass) der Wert desselben oder der mehreren, 
bei Hausverwaltervollmachten der Mietertrag und der Um-
fang der erteilten Ermächtigung in zeitlicher Hinsicht (auf 
bestimmte Zeit widerruflich, unwiderruflich, über den Tod 
des Vollmachtgebers hinaus) wie sachlicher Hinsicht (Über-
tragungsbefugnis, Befreiung von § 181 BGB, Vollmacht zu 
allen oder nur zu bestimmten Arten von Geschäften zu be-
rücksichtigen [Korintenberg/Tiedtke, § 98 GNotKG Rn. 17]).

[26] Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze hat der Ag. 
hinsichtlich der entworfenen Generalvollmacht die Grenze 
der Hälfte des Vermögenswerts zu Recht ausgeschöpft. Eine 
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umfassende Generalvollmacht ohne jede zeitliche Einschrän-
kung, wirksam über den Tod hinaus stellt eine äußerst umfas-
sende Bevollmächtigung dar, die es rechtfertigt, die Höchst-
grenze des § 98 Abs. 3 GNotKG auszuschöpfen.

[27] Die Wertfestsetzung des Ast. beruht hinsichtlich des 
Vermögens der Ast. auf einer Schätzung gem. § 95 Satz 3 
GNotKG. Im Verfahren nach § 127 GNotKG muss das Ge-
richt von Amts wegen prüfen, ob der Notar zur Festsetzung 
nach § 95 Satz 3 GNotKG berechtigt war. Ist dies der Fall, 
ist die Rechtmäßigkeitsprüfung auf die Ermittlung von Er-
messensfehlern beschränkt. Es ist dann nicht mehr relevant, 
ob der im gerichtlichen Verfahren möglicherweise feststell-
bare wirkliche Wert mit der notariellen Festsetzung überein-
stimmt (Bormann/Diehn/Sommerfeldt/Diehn, GNotKG § 95 
Rn. 9 – 13; Korintenberg/Hey’l, § 95 GNotKG Rn. 5–9).

[28] Der Ag. durfte bei der Erstellung der Kostenberechnung 
das Vermögen der Ast. Gem. § 95 Satz 3 GNotKG schätzen. 
Gem. § 95 Satz 1 GNotKG war die Ast. zur Mitwirkung bei 
der Wertermittlung verpflichtet. Dieser Verpflichtung ist sie 
trotz wiederholter Aufforderung des Ag. und seines Hinweises 
auf die Folgen nicht nachgekommen. Der Ag. hat die Ast. 
wiederholt und unter angemessener Fristsetzung zur Mitwir-
kung bei der Wertfestsetzung aufgefordert. Auch nach An-
kündigung der beabsichtigten Schätzung ihres Vermögens auf 
einen Betrag von 1.000.000 € erfolgte keine Reaktion der 
Ast. Unterlässt es der Bet. trotz Aufforderung zur Mitwirkung 
und Hinweis auf die Folgen, die für die Wertermittlung er-
forderlichen Angaben zu machen, so ist der Notar zu wei-
tergehenden Amtsermittlungen nicht mehr verpflichtet und 
kann sofort auf § 95 Satz 3 GNotKG zurückgreifen (Schnei-
der/Volpert/Fölsch, Gesamtes KostenR, GNotKG, § 95 Rn. 4).

[29] Auch hinsichtlich des Ergebnisses der Schätzung sind 
keine Ermessensfehler des Ag. erkennbar. Die Wertbestim-
mung nach billigem Ermessen erfolgt zunächst anhand der 
dem Notar ohne größeren Aufwand zugänglichen Anhalts-
punkte. Fehlen solche oder sind sie nur mit unverhältnis-
mäßigem Aufwand zu erlangen, ist der Notar zu einer rein 
subjektiven, naturgemäß groben Schätzung berechtigt, wobei 
der Charakter des § 95 Satz 3 GNotKG als Sanktion einer 
Pflichtverletzung keinen milden Ansatz erfordert (Korinten-
berg/Hey’l, § 95 GNotKG Rn. 5–9). Diesen Anforderungen 
wird die Schätzung des Ag. gerecht. Der Ag. hat die ihm zu-
gänglichen Anhaltspunkte angemessen berücksichtigt. Er leg-
te bei seiner Schätzung die ihm bekannte Praxis der Ast. samt 
Immobilie zugrunde. Mangels Mitwirkung der Ast. hatte er 
keine Kenntnis darüber, dass die Praxisimmobilie, wie die 
Ast. nunmehr angibt, nicht in deren Eigentum steht. Des 
Weiteren berücksichtigte er (zutreffend), dass die Ast. Eigen-
tümerin von zwei weiteren Immobilien ist und recherchierte 
das durchschnittliche Einkommen einer Zahnärztin. Damit 
hat der Ag. die ihm ohne größeren Aufwand zugänglichen 
Anhaltspunkte erschöpfend und angemessen berücksichtigt. 
Zu weiteren Nachforschungen war er nicht verpflichtet.

[30] Bei der persönlichen Vollmacht, die sich nicht auf Ver-
mögensangelegenheiten bezieht, liegt eine nicht vermögens-
rechtliche Angelegenheit vor. Ein materieller Wert ist der 
Entscheidung über höchstpersönliche Angelegenheiten, wie 
die medizinische Behandlung im Krankheitsfall, nicht bei-
zumessen. Auch das Vermögen des Bevollmächtigenden hat 

keinen Einfluss auf die Bewertung einer solchen persönli-
chen Entscheidung und bleibt deshalb außer Betracht. Zum 
Zeitpunkt der Auftragserteilung sah § 98 Abs. 3 GNotKG 
i.d.F.  vom 01.08.2013 noch keinen Auffangwert vor. Bei 
einer Vollmacht für ausgewählte persönliche Angelegenheiten 
kann aber auf den Auffangwert von 5.000 € nach § 36 Abs. 3 
GNotKG zurückgegriffen werden.

[31] Gleiches gilt für die Patientenverfügung. Eine Patienten-
verfügung enthält Entscheidungen über (den Abbruch von) 
Behandlungsmaßnahmen für zukünftig eintretende Fälle und 
richtet sich an die behandelnden Ärzte, einen Betreuer oder 
Bevollmächtigten. Ihr Sinn und Zweck ist nicht die Siche-
rung der Interessen der Erben; vielmehr soll durch sie ein 
selbstbestimmter und würdiger Sterbevorgang gewährleistet 
werden. Der Wunsch nach würdevollem Sterben ist nicht 
vermögensabhängig zu bewerten. Somit hat eine Patienten-
verfügung grundsätzlich keinen vermögensrechtlichen Bezug 
und ist nach § 36 Abs. 2 zu bewerten. Mangels tatsächlicher 
Anhaltspunkte ist der Wert der Verfügung gem. § 36 Abs. 3 
regelmäßig mit 5.000 € anzusetzen (Korintenberg/Bormann, 
§ 36 GNotKG Rn. 25–119).

[32] Während Patienten- und Betreuungsverfügung zuei-
nander gegenstandsidentisch sind, sind diese jedoch – im 
Gegensatz zu der früher überwiegend vertretenen Auffassung 
– im Verhältnis zu einer Vorsorgevollmacht gegenstandsver-
schieden gem. § 110 Nr. 3 GNotKG. Durch die Anhebung 
des Gebührensatzes für eine Vorsorgevollmacht auf 1,0 (KV 
21200) fällt allerdings für diese derselbe Gebührensatz an wie 
für eine Patienten- und/oder Betreuungsverfügung; eine Ver-
gleichsberechnung, wie sie nach früherem Recht teilweise er-
forderlich war, erübrigt sich demnach jetzt (BeckOK KostR/ 
Bachmayer, GNotKG, § 109 Rn. 64–67a).

[33] Hier ist die persönliche Vollmacht gegenstandsgleich mit 
der Generalvollmacht, die als solche auch die Entscheidung 
über persönliche Angelegenheiten ermöglicht. Gegenstands-
verschieden ist die gesondert berechnete Betreuungs- und 
Patientenverfügung.

[34] Die mit der Korrekturrechnung abrechneten Gebühren 
sind auf Grundlage der Geschäftswerte zutreffend ermittelt.

Anmerkung:

Heftig umstritten in Rechtsprechung und Literatur ist die 
Frage, ob bei einer Vorsorgevollmacht in Gestalt einer Ge-
neralvollmacht von dem nach § 98 Abs. 3 Satz 1, 2 Abs. 4 
GNotKG zu bestimmenden Geschäftswert – hälftiges Ver-
mögen des Vollmachtgebers, höchstens aber 1 Mio. € – we-
gen des Eventualcharakters der Vorsorgevollmacht noch 
ein Abschlag (20–50 %) vorzunehmen ist (Wudy notar 
2019, 247, 255; ders. 2018, 271, 282 ff.; ausführlich auch 
Renner, NotBZ 2014, 11 ff. und Müller/Renner, Betreuungs-
recht und Vorsorgeverfügungen in der Praxis, Rn. 818 ff.).

Das beschließende Gericht nimmt, jedoch ohne eingehende 
Begründung, keinen Abschlag vor, da es sich im entschiede-
nen Fall um eine umfassenden Generalvollmacht ohne zeit-
liche Einschränkung und mit Wirkung über den Tod hinaus 
handelte. Auch das OLG Naumburg, Beschl. v. 20.07.2017 – 
5 W 26/17 (zitiert bei Wudy notar 2018, 271, 282) hat unter 
Berufung auf OLG-Rechtsprechung zur KostO entschieden, 
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dass der Notar nicht gehalten sei, allein mit Blick auf den 
Vorsorgecharakter der Vollmacht unter der in § 98 Abs. 3 
GNotKG vorgesehenen Höchstgrenze zu bleiben (zur KostO 
in diesem Sinne z.B. OLG Frankfurt am Main, MittBayNot 
2007, 344).

Für den Geschäftswert allgemeiner Vollmachten – und hier-
zu gehören auch die „Vorsorgevollmachten“, weil sie sich auf 
eine Vielzahl von Geschäften beziehen, die zum Zeitpunkt 
der Vollmachtserteilung nicht erkennbar sind – bestimmt 
§ 98 Abs. 3 GNotKG, dass der Geschäftswert nach billigem 
Ermessen unter Berücksichtigung des Umfangs der erteilten 
Vollmacht und des Vermögens des Vollmachtgebers zu er-
mitteln ist. Der insoweit zu bestimmende Geschäftswert darf 
die Hälfte des (Aktiv)Vermögens des Vollmachtgebers nicht 
übersteigen.

An die Stelle des bisherigen „freien Ermessens“ des § 41 
Abs. 2 KostO tritt nach dem Vorbild des § 42 FamGKG 
auch im Rahmen des § 98 Abs. 3 GNotKG der Begriff des 
billigen Ermessens und entspricht jenem des § 36 GNotKG 
(Leipziger GNotKG/ Arnold, § 98 Rn. 41). Eine inhaltliche 
Änderung zur vormaligen Rechtslage der KostO ist damit 
allerdings nicht verbunden. Bereits bisher war das Ermessen 
nicht frei; vielmehr war es unter Beachtung der jeweiligen 
Einzelumstände, insbesondere des Umfangs der Vollmacht 
und des Vermögens des Vollmachtgebers als pflichtgemäßes 
Ermessen auszuüben. Hieran hat sich mit dem GNotKG 
nichts geändert (Leipziger GNotKG/ Arnold, a.a.O.).

Die Kriterien in § 98 Abs. 3 GNotKG „Umfang der erteil-
ten Vollmacht“ und „Vermögen des Vollmachtgebers“ sind 
nicht die allein ausschlaggebenden Kriterien, sie sind aber 
gegenüber allen sonstigen in Betracht kommenden Kriterien 
herausgehoben (Heinze, Update GNotKG – Grundlagen und 
Einzelfragen, NotBZ 2015, 161, 168). Hat die Vollmacht 
aber einen Vermögensbezug und handelt es sich um eine Ge-
neralvollmacht in Vermögensangelegenheiten (und auch 
darüber hinaus auch in Personensorgeangelegenheiten – was 
i.d.R. üblich ist) geht das Kriterium „Vermögen“ im Krite-
rium „Umfang“ geradezu auf (so zutreffend Heinze a.a.O.).

Bei der Vorsorgevollmacht handelt es sich in der Regel um 
eine umfassende Generalvollmacht in Vermögens- und 
Personensorgeangelegenheiten, deren Wirksamkeit mit 
der Beurkundung gegeben ist (zur Problematik einer „be-
dingten“ Vollmacht im Grundbuchverkehr siehe OLG Köln, 
DNotI-Report 2007, 197). Da die Vorsorgevollmacht auch 
Personensorgeangelegenheiten einschließt, geht sie in ihrem 
Geltungsbereich über eine klassische Generalvollmacht mit 
reinem Vermögensbezug hinaus. Weitere rechtliche Unter-
schiede sind nicht erkennbar. Daher liegt die Annahme nahe 
bei der Bewertung von Generalvollmachten, die aus einer 
Vorsorgeüberlegung heraus erteilt werden, nicht anderes 
vorzugeben als bei einer klassischen Generalvollmacht 
(Heinze a.a.O.). Allein eine durch das Innenverhältnis von 
Vollmachtgeber und Bevollmächtigtem geregelte Verwen-
dungsbefugnis führt nicht zu einem Wertabschlag, da die 
Befugnis im Außenverhältnis entscheidend ist. Dass Aus-
fertigungen allein dem Vollmachtgeber ausgehändigt werden, 
rechtfertigt ebenfalls keinen Abschlag, da auch hier die Voll-
macht im Außenverhältnis unbeschränkt ist.

Renner (Die „richtige“ und gleichzeitig „gerechte“ Bewertung 
von Vorsorgeverfügungen, NotBZ 2014, 11) hält wegen des 
„Eventualcharakters“ von Vorsorgevollmachten in Vermö-
genangelegenheiten einen Wertabschlag für richtig, da in der 
Regel Vorsorgevollmachten nicht für den „akuten Fall“ erteilt 
werden, sondern für ein in der Zukunft liegendes Ereignis der 
Handlungsunfähigkeit des Vollmachtgebers. Bei jüngeren 
Vollmachtgebern soll ein Abschlag von 50 % angemessen 
sein, ebenso bei wechselseitigen Ehegattenvollmachten, 
da hier letztlich nur eine Vollmacht zum Tragen kommt (so 
auch Ländernotarkasse, Kostenspiegel, 2. Aufl. Rn. 23.4). Bei 
schwer kranken oder bei hoch betagten Vollmachtgebern 
soll hingegen kein Abschlag vorzunehmen sein, da die Voll-
macht dann auch in der Erwartung erteilt wird, dass sie bald 
bzw. sofort benötigt wird. Umstritten ist bei den Befürwor-
tern eines Abschlages wie dieser vorzunehmen ist. Ein Teil der 
Befürworter nimmt den Wertabschlag vom vollen Wert des 
Aktivvermögens vor, andere Teile wenden hierauf ergänzend 
den Hälfteabschlag gem. § 98 Abs. 3 Satz 2 GNotKG an (z.B. 
Renner a.a.O., Berechnungsbeispiel S. 21, 22).

Bei der Zusammenbeurkundung einer Generalvollmacht 
mit einer Vorsorgevollmacht, die nur zur Vertretung in 
nichtvermögensrechtlichen Angelegenheiten ermächtigt, 
scheidet ein zusätzlicher Wertansatz (z.B. 5.000,00 €) für 
den Teil „nichtvermögensrechtliche Vorsorgevollmacht“ aus, 
da der halbe Wert des Vermögens des Vollmachtgebers die 
äußerste Grenze für die Geschäftswertberechnung ist (siehe 
oben den Beschluss des LG Bremen; Korintenberg/Tiedt-
ke, § 98 Rn. 25 m.w.N.; Leipziger GNotKG/ Arnold, § 98 
Rn. 48, 52 m.w.N.; Streifzug durch das GNotKG, Rn. 2429).

Wegen der unterschiedlichen Auffassungen in Rechtspre-
chung und Literatur wäre es wünschenswert, wenn der BGH 
alsbald die Gelegenheit hätte, zur „Wertberechnung“ bei 
Vorsorgevollmachten Stellung zu nehmen, da doch die Be-
urkundung dieser Vollmachten zum täglichen Geschäft im 
Notariat zählen.

Bei gegenseitigen Vollmachten in einer Urkunde, z.B. Ehe-
gatten erteilen sich gegenseitige Generalvorsorgevollmachten, 
ist der Gesamtwert nicht auf den einmaligen Höchstwert 
von 1 Mio. € gem. § 98 Abs. 4 GNotKG beschränkt.

Patientenverfügung und Betreuungsverfügung haben nach 
§ 109 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 GNotKG denselben Gegenstand. 
Der Geschäftswert dieser Erklärungen ist nach § 36 Abs. 2 
GNotKG zu ermitteln. Dabei bereitet die Berücksichtigung 
der Vermögens- und Einkommensverhältnisse der Beteilig-
ten gewisse Schwierigkeiten. Liegen insoweit keine Anhalts-
punkte für einen vom Durchschnitt abweichenden Fall vor, 
bestehen keine Bedenken, nach § 36 Abs. 3 GNotKG den 
Auffangwert von 5.000,00 € festzusetzen. Dieser ist nach 
§ 109 Abs. 2 Satz 2 GNotKG nur einmal anzusetzen. Bei hö-
heren Vermögensverhältnissen kann der Auffangwert auch 
überschritten werden. So hielt das OLG Hamm (FGPrax 
2017, 236)  im Beschwerdeverfahren einen Geschäftswert 
von 50.000,00 € für einen Beteiligten mit einem Reinver-
mögen zwischen 4 und 10,2 Mio. € und einem relativ ho-
hen Jahreseinkommen aufrecht und ebenso für eine weitere 
ebenfalls wohlhabende Beteiligte einen Geschäftswert von 
25.000,00 €.
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Die (Vorsorge)Vollmacht und Erklärungen gem. § 109 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 GNotKG (Patientenverfügung und 
Betreuungsverfügung) sind verschiedene Beurkundungs-
gegenstände, § 110 Nr. 3 GNotKG. Für beide beträgt der 
Gebührensatz 1,0, so dass § 94 GNotKG nicht angewendet 
wird. Vielmehr sind die Geschäftswerte nach § 35 Abs. 1 
GNotKG zu addieren, so dass nur eine Gebühr aus dem Ge-
samtwert zu berechnen ist.

Ein anderer Teil der Entscheidung des Landgerichts Bremen 
betrifft die im Notariat häufiger anzutreffende Problema-
tik, dass ein Entwurf gefertigt wird, es sodann zu einer Be-
urkundung nicht kommt und für die Abrechnung des Ent-
wurfes Angaben zur Wertberechnung fehlen (ausführlich 
zur Entscheidung des Landgerichts Bremen elsing, notarbüro 
2019, 20). Nach § 95 Satz 1 GNotKG sind die Beteiligten 
verpflichtet, bei der Wertermittlung mitzuwirken. Kommen 
sie ihrer Mitwirkungspflicht nicht nach, ist der Wert vom 
Notar nach billigem Ermessen zu bestimmen, § 95 Satz 3 
GNotKG. Der Notar hat dadurch die Möglichkeit, unter Be-
rufung auf diese Vorschrift die Beteiligten eindringlich auf ihre 
Mitwirkungs- und auch Wahrheitspflicht zu den erforder-
lichen Wertangaben hinzuweisen. Dies dürfte in der Praxis vor 
allem in den problematischen Fällen hilfreich sein, in denen 
der Notar praktisch keine Möglichkeiten hat, Verschleierun-
gen entgegenzuwirken, die z.B. bei der Wertermittlung für 
Verfügungen von Todes wegen oder wie im entschiedenen 
Fall bei Vorsorgevollmachten zu beobachten sind.

Anzugeben sind gem. § 95 Satz 2 GNotKG der angenomme-
ne Wert als solcher und sonstige Merkmale, die für die Wert-
ermittlung maßgeblich sein können (Korintenberg/Hey’l, § 95 
GNotKG Rn. 3 a). Der Notar ist gehalten, den Beteiligten 

zu ermöglichen, ihrer Mitwirkungsobliegenheit bei der Wert-
berechnung effektiv nachzukommen. Es ist gesetzlich nicht 
geregelt, wie lange sich der Notar bezüglich der Erfüllung der 
Mitwirkungspflicht gedulden muss. Die Frist hängt von den 
Umständen des Einzelfalls ab. Der Notar wird gut daran tun, 
bereits bei Abschluss seiner Tätigkeit einen angemessenen 
zeitlichen Rahmen vorzugeben. Als durchschnittliche Frist 
dürfte ein Zeitraum von drei Monaten meist angemessen 
sein (Korintenberg/Hey’l, a.a.O., Rn. 5). In der Praxis wird der 
Notar die Beteiligten 2 bis 3 mal auffordern, die erforder-
lichen „Wertangaben“ mitzuteilen und sie bei der „letzten 
Aufforderung“ darauf hinzuweisen, dass er ohne Wertangabe 
den Geschäftswert nach billigem Ermessen bestimmt und 
seine (Entwurfs)gebühren auf der Grundlage des von ihm 
geschätzten Wert berechnet.

War der Notar zu einer Wertfestsetzung nach § 95 Satz 3 
GNotKG berechtigt, ist die gerichtliche Prüfung im gericht-
lichen Verfahren nach §§ 127 ff. GNotKG auf die Ermitt-
lung von Ermessensfehlern beschränkt. Stellt sich nach der 
ermessensfehlerfreien Wertfestsetzung des Notars nachträg-
lich heraus, dass den von dem Notar im Rahmen seiner Er-
messensausübung angenommene Wert zu hoch war, kommt 
eine Korrektur grundsätzlich nicht mehr in Betracht (siehe 
die obige Entscheidung des LG Bremen und OLG Düsseldorf, 
JurBüro 2019, 35). Zwar kann der Notar die beanstandete 
Kostenberechnung ändern, um einen etwaigen Ermessens-
fehler bei der Wertermittlung zu korrigieren. Eine Korrektur 
kommt jedoch nicht in Betracht, wenn der Notar im Zeit-
punkt der Ermessensausübung nach § 95 Satz 3 GNotKG 
normgerecht gehandelt hat (OLG Düsseldorf a.a.O.).

Andreas Kersten, Leitender Notarmitarbeiter, Essen

Antworten

1) b) Nach § 1056 Abs. 1 BGB findet § 566 BGB im Falle 
des Löschens eines Nießbrauchsrechtes entsprechende 
Anwendung. Der Eigentümer muss daher das Mietver-
hältnis fortführen. Allerdings hat er nach § 1056 Abs. 2 
S. 1 BGB ein Sonderkündigungsrecht. Erlischt jedoch 
das Nießbrauchsrecht nicht durch Tod sondern durch 
Verzicht, ist die Kündigung erst möglich, wenn das 
Nießbrauchrecht ohne Verzicht enden würde, also bei 
Tod des Nießbrauchers.

2) a) Nach § 1638 Abs. 1 BGB kann das Vermögenssorge-
recht eines Elternteils bezüglich einer lebzeitig erfolgten 
Zuwendung ausgeschlossen werden, sofern dies bei der 
Zuwendung durch den Zuwendenden angeordnet wird. 
Ist ein Elternteil ausgeschlossen, ist nach § 1638 Abs. 3 
BGB der verbleibende Elternteil allein vermögenssorge-
berechtigt.
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